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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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67 Allgemeinverfügung der Stadt Köln zur Schulschlie-
ßung der LVR-Schule Belvedere mit Förderschwer-
punkt Körperliche und Motorische Entwicklung, 
Belvederestrasse 149, 50933 Köln und Absonderung 
in häuslicher Quarantäne

Gemäß § 28 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutz-
gesetz – IfSG) wird zur Verhütung der Weiterverbreitung von 
COVID-19 Virus-Infektionen Folgendes angeordnet: 

1. Die LVR-Schule Belvedere mit Förderschwerpunkt Kör-
perliche und Motorisch Entwicklung, Belvederestrasse 
149, 50933 Köln bleibt ab sofort bis einschließlich Frei-
tag, den 25.03.2020 geschlossen. In dieser Zeit findet kein 
Schulbetrieb statt.

2. Gegenüber allen Schülerinnen und Schülern die die Schu-
le aufgesucht haben sowie gegenüber allen Personen, 
die an dieser Schule tätig waren, wird bis einschließlich  
Freitag, den 25.03.2020 eine Absonderung in häuslicher 
Quarantäne angeordnet. Es ist dem vorgenannten Perso-
nenkreis in dieser Zeit untersagt, die Wohnung ohne aus-
drückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes zu verlas-
sen.

3. Die Anordnung ist gemäß §§ 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 
IfSG sofort vollziehbar.

Begründung:
Meine angeordnete Maßnahme stellt eine notwendige Schutz-
maßnahme zum Schutze der Allgemeinheit vor einer weiteren 
unkontrollierbaren Weiterverbreitung der Infektionen mit dem 
COVID-19 Virus in der Bevölkerung dar und dient einem mög-
lichst weitgehenden Gesundheitsschutz. 

Unter den mir zur Verfügung stehenden Schutzmaßnahmen, 
ist die Absonderung eine erhebliche Einschränkung der per-
sönlichen Bewegungsfreiheit. Die räumliche Absonderung ist 
zwar eine schwerwiegende Einschränkung der persönlichen 
Bewegungsfreiheit. Jedoch ist die weniger einschränkende 
Maßnahme wie z.B. eine Beobachtung nach § 29 IfSG, mit 
einer regelmäßigen Meldung bei einem Arzt des Gesundheits-
amtes, nicht geeignet, dem hohen Infektionsrisiko eines unbe-
stimmten Personenkreises entgegenzuwirken. 

Das Grundrecht der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 S. 2  
Grundgesetz) wird insoweit eingeschränkt. Die Maßnahme ist 
in Anbetracht des bestehenden Infektionsrisikos geeignet, er-
forderlich und auch angemessen. 

Für diese Anordnung bin ich nach § 3 der Verordnung zur Re-
gelung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz 
– ZVO-IfSG zuständig.
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sofortige Vollziehbarkeit
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar 
nach § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG. Die Anfechtungskla-
ge hat keine aufschiebende Wirkung.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Köln, 
Köln, erheben.

Im Auftrag
gez. Dr. Nießen

68 Allgemeinverfügung der Stadt Köln vom 14. März 2020  
zum Verbot von Veranstaltungen und bestimmten 
Gaststätten zur Bekämpfung von übertragbaren 
Krankheiten nach dem Gesetz zur Verhütung und 
Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim  
Menschen (Infektionsschutzgesetz)

Hiermit wird die nachfolgende Allgemeinverfügung bekannt-
gemacht.
Da die Allgemeinverfügung gemäß § 8 Abs. 2 Hauptsatzung 
der Stadt Köln vom 10.02.2009 in der Fassung der 20. Sat-
zung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Köln vom  
06. Dezember 2019 am 14.03.2020 bekanntgemacht wurde 
und am 15.03.2020 in Kraft getreten ist, erfolgt insoweit die 
gemäß § 8 Abs. 2 Hauptsatzung der Stadt Köln erforderliche 
nachrichtliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köln.

Gemäß §§ 16 Abs. 1 Satz 1, 28 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) wird zur Verhütung 
der Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 Virus-Infektionen fol-
gende Allgemeinverfügung angeordnet:

1.	 Jegliche Veranstaltung im Kölner Stadtgebiet ist bis ein-
schließlich 10.04.2020 untersagt. Das Verbot gilt auch für 
Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen von Religi-
onsgemeinschaften. Ausgenommen von diesem Verbot 
sind nur solche Veranstaltungen, die aus Gründen über-
wiegenden öffentlichen Interessen notwendig sind, insbe-
sondere solche, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfürsorge und 
-vorsorge zu dienen bestimmt sind. Dazu gehören bei-
spielsweise Wochenmärkte, die der Nahversorgung der 
Bevölkerung dienen.

2.	 Ebenfalls bis einschließlich 10.04.2020 sind in Anlehnung 
an die Regelungen des Feiertagsgesetzes NRW für stille 
Feiertage musikalische und sonstige unterhaltende Dar-
bietungen jeder Art in Gaststätten und in Nebenräumen 
mit Schankbetrieb (insbesondere Diskotheken, Clubs und 
Bars) sowie alle anderen der Unterhaltung dienenden öf-
fentlichen Veranstaltungen einschließlich Tanz untersagt. 
Von dem Verbot umfasst sind auch Theater- und musika-
lische Aufführungen, Filmvorführungen und Vorträge jegli-
cher Art, der Betrieb von Spielhallen und ähnlichen Unter-
nehmen sowie die gewerbliche Annahme von Wetten. 

	 Der Besuch von Restaurants und Gaststätten, die mit ei-
nem Essensangebot der Versorgung dienen, bleibt möglich

3. Die Anordnungen unter 1 und 2 sind sofortig vollziehbar.

4. Die Anordnungen unter 1 und 2 treten am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

5. Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen diese 
Anordnungen wird hingewiesen (§ 75 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 
Infektionsschutzgesetz wird hingewiesen.

Begründung:
Aufgrund des Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales NRW vom 10.3.2020 hatte die Stadt Köln bereits 
alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 erwarteten Teilneh-
merinnen/Teilnehmern zur Verhinderung der Verbreitung von 
SARS-CoV-2 untersagt. Diese Allgemeinverfügung erfolgt in 
Ergänzung der vorgenannten Allgemeinverfügung und in Um-
setzung des Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales NRW vom 13.3.2020 für die Durchführung von 
Veranstaltungen ab dem 14. März 2020. 

Zu 1.
Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdäch-
tige oder Ausscheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein 
Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider 
war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutz-
maßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der 
Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist, § 28 
Absatz 1 Satz 1 IfSG. Unter diesen Voraussetzungen kann die 
zuständige Behörde gemäß §§ 16 Abs. 1, 28 Absatz 1 Satz 2  
1. Halbsatz IfSG Veranstaltungen oder sonstige Ansammlun-
gen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder 
verbieten. Ausgehend von der Gesetzesbegründung sind 
hiervon alle Zusammenkünfte von Menschen erfasst, die eine 
Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen. Gemäß § 2  
Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des Infektions-
schutzgesetzes vermehrungsfähige Agens (Virus, Bakterium, 
Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches transmissibles 
Agens, das bei Menschen eine Infektion oder übertragbare 
Krankheit verursachen kann. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich 
um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG.

Der Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. Hauptüber-
tragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies kann direkt von 
Mensch zu Mensch über die Schleimhäute der Atemwege ge-
schehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- 
oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt 
gebracht werden. Insofern erhöht sich das Risiko einer Anste-
ckung mit dem SARS-CoV-2 Virus bei Veranstaltungen mit ei-
ner hohen Besucherzahl potentiell und damit die Gefahr, dass 
sich die Infektionen sich in der Bevölkerung weiterverbreiten.

Nach der Einschätzung des Robert-Koch-Institutes (RKI) sind 
es zur Bewältigung der aktuellen Weiterverbreitung des SARS-
CoV-2 Virus „massive Anstrengungen auf allen Ebenen des Öf-
fentlichen Gesundheitsdienstes erforderlich“. Es wird das Ziel 
verfolgt, die Infektionen in Deutschland so früh wie möglich 
zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus so weit 
wie möglich zu verzögern. Damit sind gesamtgesellschaftliche 
Anstrengungen wie die Reduzierung von sozialen Kontakten 
mit dem Ziel der Vermeidung von Infektionen im privaten, be-
ruflichen und öffentlichen Bereich sowie eine Reduzierung der 
Reisetätigkeit verbunden.

Die Entwicklungen der letzten Tage zeigen, dass die bisherigen 
Maßnahmen nicht ausreichen. Die Zahl der Infizierten steigt 
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stetig an. Im Stadtgebiet von Köln hat sich Zahl innerhalb ei-
nes Tages verdoppelt. Durch den Erlass des Ministeriums für 
Gesundheit, Arbeit und Soziales NRW vom 13.03.2020 ist die 
Stadt Köln angewiesen, für Veranstaltungen ab dem 14.3.2020 
dafür Sorge zu tragen, dass die zur Verhinderung der Verbrei-
tung von SARS-Cov-2 notwendigen Maßnahmen getroffen 
werden. Aufgrund der Erlasslage ist das Entschließungser-
messen insofern reduziert, als weitere Maßnahmen erforder-
lich sind, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und In-
fektionsketten zu unterbrechen.

Hinsichtlich des Auswahlermessens ist nach dem Erlass 
grundsätzlich davon auszugehen, dass aufgrund aktueller 
Entwicklungen und Erkenntnislagen, insbesondere der stark 
zunehmenden Ausbreitung von SARS-CoV-2 auch bei Ver-
anstaltungen von unter 1.000 Teilnehmern/Besuchern keine 
Schutzmaßnahmen getroffen werden können, die gleich ef-
fektiv, aber weniger eingriffsintensiv sind, als die Veranstal-
tung nicht durchzuführen. Laut Erlass reduziert sich das 
Auswahlermessen der zuständigen Behörden regelmäßig da-
hingehend, dass nur die Absage oder zeitliche Verschiebung 
bis zur Änderung der Gefährdungslage und Aufhebung der 
getroffenen Maßnahmen in Betracht kommt. Nach dem Erlass 
hiervon ausgenommen sind notwendige Veranstaltungen, ins-
besondere solche, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfürsorge und -vor-
sorge zu dienen bestimmt sind. Zur Begründung verweist der 
Erlass auf die in kurzer Zeit rasante Verbreitung des Virus. Vor 
dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung der SARS-
CoV-E müssen weiterhin kontaktreduzierende Maßnahmen 
zur Beeinflussung, insbesondere Verzögerung der Ausbrei-
tungsdynamik ergriffen und Infektionsketten unterbrochen 
werden. Durch die durch diese Maßnahmen verlangsamte 
Weiterverbreitung des Virus kann die dringend erforderliche 
Zeit gewonnen werden, um im Interesse des Gesundheits-
schutzes vulnerabler Personengruppen das Gesundheitssys-
tem leistungsfähig zu halten.

Durch den vorherrschenden Übertragungsweg (Tröpfchen) 
z.B. durch Husten, Niesen, oder teils mild erkrankte oder auch 
asymptomatisch infizierte Personen kann es leicht zu Über-
tragungen von Mensch zu Mensch kommen. Laut Erlass ist 
eine Vermeidung von nicht notwendigen Veranstaltungen an-
gezeigt, um dem Ziel, die Ausbreitung des Virus durch konse-
quente soziale Distanzierung im täglichen Leben zu verlangsa-
men, näher zu kommen.

Aufgrund des Erlasses ist das mit Allgemeinverfügung vom 
10.3.2020 angeordnete Verbot von Veranstaltungen auszu-
weiten und auf alle nicht notwendigen Veranstaltungen aus-
zudehnen. Im Rahmen meiner Risikobewertung komme ich zu 
dem Ergebnis, dass bei der aktuellen Ausbreitungsgeschwin-
digkeit das Ziel einer Eindämmung nur erreicht werden kann, 
wenn vorübergehend jede Veranstaltung unabhängig von ihrer 
Personenzahl untersagt wird. Jeder nicht notwendige soziale 
Kontakt beinhaltet ein derart hohes Gefährdungspotential, so 
dass nur durch ein Verbot von Veranstaltungen eine Weiter-
verbreitung der Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus in der 
Bevölkerung verhindert oder zumindest verlangsamt werden 
kann. Dem gegenüber sind keine ausreichenden Schutzmaß-
nahmen durch die Veranstalter möglich, die gleich effektiv, 
aber weniger eingriffsintensiv sind, als eine Veranstaltung nicht 
durchzuführen. Die extrem hohen Risikofaktoren des Zusam-
mentreffens von Personen bei Veranstaltungen, wie vor allem 
Dauer, Anzahl und Intensität der Kontaktmöglichkeiten sowie 

die fehlende Rückverfolgbarkeit reduzieren mein Ermessen 
dahingehend, dass nur die Absage in Betracht kommt.

Aufgrund der aktuellen Risikobewertung kann nur mit dem Ver-
bot von Veranstaltungen die dringend erforderliche Verzöge-
rung des Eintritts von weiteren Infektionen erreicht werden. Ziel 
ist es, das Gesundheitswesen nicht zu überlasten und die erfor-
derlichen Kapazitäten für die Behandlung von Erkrankten sowie 
sonstigen Krankheitsfällen bereit zu halten. Damit wird auch 
Zeit gewonnen, Therapeutika und Impfstoffe zu entwickeln.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ist das zeitlich be-
fristete Verbot nicht nur zur Gefahrenabwehr geeignet, son-
dern auch erforderlich und verhältnismäßig. Zwar werden die 
Grundrechte der Art. 2, Absatz 2, Satz 2, Art. 4, Art. 12 Abs. 1, 
Art. 14 Abs. 1, Art. 8 Grundgesetz insoweit eingeschränkt. Die 
Maßnahme ist jedoch in Anbetracht der vorrangigen Interes-
sen der Gesundheitssicherung der Bevölkerung, insbesondere 
der besonderen Risikogruppen, gerechtfertigt.

Die Befristung bis zum 10.04.2020 erfolgt aus Gründen der 
Verhältnismäßigkeit.

Für diese Anordnung bin ich nach § 3 der Verordnung zur Re-
gelung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz 
– ZVO-IfSG zuständig.

Zu 2.
Rechtgrundlagen der Maßnahmen unter 2 sind §§ 16 Abs. 1, 28 
Abs. 1 S. 2 IfSG. Aufgrund der unter 1. gegebenen Begründung 
ist es zur Gesundheitssicherung der Bevölkerung notwendig, 
das Verbot von Veranstaltungen um ein Verbot von weiteren An-
lässen zu ergänzen, bei denen vergleichbar hohe Risikofaktoren 
existieren, wie z.B. des Zusammentreffens von Personen bei 
Veranstaltungen, wie vor allem Dauer, Anzahl und Intensität der 
Kontaktmöglichkeiten sowie die fehlende Rückverfolgbarkeit.

Aufgrund der aktuellen Risikobewertung kann nur mit dieser 
Einschränkung sozialer Kontaktmöglichkeiten die dringend er-
forderliche Verzögerung des Eintritts von weiteren Infektionen 
erreicht werden. Die Regelung orientiert sich an einer Reduzie-
rung der sozialen Kontaktmöglichkeiten in Anlehnung an die 
Schutzbestimmungen an stillen Feiertagen. Ziel ist es, durch 
eine vorübergehende konsequente soziale Distanzierung die 
Ausbreitung des Virus im täglichen Leben zu verlangsamen. 
Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, das Gesundheitswe-
sen nicht zu überlasten und die erforderlichen Kapazitäten für 
die Behandlung von Erkrankten sowie sonstigen Krankheits-
fällen bereithalten zu können. Damit wird auch Zeit gewonnen, 
Therapeutika und Impfstoffe zu entwickeln.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ist das zeitlich be-
fristete Verbot nicht nur zur Gefahrenabwehr geeignet, son-
dern auch erforderlich und verhältnismäßig. Zwar werden die 
Grundrechte der Artikel 2, Absatz 2, Satz 2, 12 Abs. 1, 14  
Abs. 1, Artikel 8 Grundgesetz insoweit eingeschränkt. Die 
Maßnahme ist in Anbetracht der vorrangigen Interessen der 
Gesundheitssicherung der Bevölkerung, insbesondere der 
besonderen Risikogruppen, gerechtfertigt. Aus Gründen der 
Verhältnismäßigkeit, insbesondere mit Rücksicht auf die wirt-
schaftlichen Interessen der Betreiber, sind Restaurants und 
Gaststätten, die mit einem Essensangebot der Versorgung 
dienen, von dem Verbot ausgenommen und das Verbot im 
Übrigen bis zum 10.04.2020 beschränkt.
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Zu 3.
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar 
nach § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG. Die Anfechtungskla-
ge hat keine aufschiebende Wirkung.

Zu 5.
Die Strafbarkeit von Zuwiderhandlungen gegen diese Anord-
nung ergibt sich aus § 75 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 IfSG.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Köln, 
Köln, erheben.

Im Auftrag
gez. Dr. Nießen

69 Allgemeinverfügung der Stadt Köln vom 14. März 2020  
über ,,Besuchseinschränkungen für vollstationäre 
Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der  
Eingliederungshilfe, in denen besonders schutz- 
bedürftige Personen leben sowie für anbieter- 
verantwortete Wohngemeinschaften im Sinne des  
§ 24 Abs. 3–5 Wohn-und Teilhabegesetz“ 

Hiermit wird die nachfolgende Allgemeinverfügung bekannt-
gemacht.
Da die Allgemeinverfügung gemäß § 8 Abs. 2 Hauptsatzung 
der Stadt Köln vom 10.02.2009 in der Fassung der 20. Sat-
zung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Köln vom  
06. Dezember 2019 am 14.03.2020 bekanntgemacht wurde 
und am 15.03.2020 in Kraft getreten ist, erfolgt insoweit die 
gemäß § 8 Abs. 2 Hauptsatzung der Stadt Köln erforderliche 
nachrichtliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köln.

Gemäß § 28 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Verhütung und 
Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (In-
fektionsschutzgesetz – IfSG) und § 14 Abs. 1 des Ordnungs-
behördengesetzes NRW wird zur Verhütung der Weiterverbrei-
tung von SARS-CoV-2 Virus-Infektionen folgende Allgemein-
verfügung erlassen:

1. Besuche sind ab sofort auf das Notwendigste zu be-
schränken; je Bewohnerin / je Bewohner im Regelfall eine 
Person je Tag. Die Besuche sollen maximal eine Stunde 
dauern. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind von der 
Einrichtung über persönliche Schutzmaßnahmen zu un-
terweisen und haben diese einzuhalten.

2. Gemeinschaftsaktivitäten mit Externen sind ab sofort un-
tersagt.

3. Besuche haben nur noch auf dem Zimmer stattzufinden, 
nicht mehr in Gemeinschaftsräumen.

4. Die Zugänge in die Einrichtung sind zu minimieren. Es soll 
eine Besucher- und Mitarbeiterregistrierung mittels Regis-
ter eingeführt werden. Die Erfassung stellt ein wichtiges 
Instrument für die Ermittlung van Kontaktpersonen zum 
Nachweis von Infektionsketten dar.

5.	 Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem 
Risikogebiet oder einem besonders betroffenen Gebiet 
entsprechend der jeweils aktuellen Festlegung durch das 
Robert-Koch-Institut (RKI) (https://www.rki.de/DE/Con-
tent/lnfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risi kogebiete.html) 
aufgehalten haben, dürfen für einen Zeitraum von 14 Ta-
gen seit Rückkehr aus einem dieser Gebiete diese Einrich-
tungen nicht betreten.

6.	 Kontaktpersonen der Kategorien 1 und 2 (https://
www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiges_Corona-
virus/Kontaktperson/Management_Download.pdf?_
blob=publicationFile), dürfen diese Einrichtungen nicht 
betreten.

7.	 Es können Ausnahmen für nahestehende Personen (z.B. 
im Rahmen der Sterbebegleitung) im Einzelfall unter Auf-
lagen zugelassen werden.

8.	 Die unter Ziffern 1-7 erfolgten Anordnungen gelten bis 
zum 19.04.2020.

9.	 Die Allgemeinverfügung und die darin enthaltenen Anord-
nungen sind von den betroffenen Einrichtungen deutlich 
sichtbar im Eingangsbereich auszuhängen.

10.	 Die Anordnungen sind sofortig vollziehbar.

11.	 Die Anordnungen treten am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

12.	 Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen diese 
Anordnungen wird hingewiesen (§ 75 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 
Infektionsschutzgesetz wird hingewiesen.

Begründung:
Mit Schreibens des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales NRW vom 13.03.2020 bin ich angewiesen, unverzüg-
lich auf der Basis der §§ 28 IfSG sowie 14 Abs. 1 OBG diese 
Allgemeinverfugung zu erlassen und sie zudem vorrangig den 
vollstationären Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe, in denen besonders schutzbedürftige Personen 
leben sowie anbieterverantworteten Wohngemeinschaften im 
Sinne des § 24 Abs. 3–5 Wohn- und Teilhabegesetz in meinem 
Zuständigkeitsbereich bekanntzumachen.

Zur Begründung verweise ich auf den vorgenannten Erlass 
und die darin enthaltenen nachfolgenden Ausführungen, die 
mein Entschließungs- und Auswahlermessen binden.

Das neuartige Coronavirus SARS-Cov-2 hat sich in kurzer Zeit 
weltweit verbreitet. Auch in Deutschland und insbesondere in 
Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche Infektio-
nen.

Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen 
in den vergangenen Tagen und der weiterhin dynamischen 
Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen ist es erforderlich, 
weitere kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung 
– insbesondere Verzögerung – der Ausbreitungsdynamik zu 
ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen.

Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-
CoV-2 (Tröpfchen) z.B. durch Husten, Niesen oder teils mild 
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erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann 
es leicht zu Übertragungen von Mensch zu Mensch kommen. 
Dabei gehen viele bestätigte Fälle der Erkrankung COVID-19 
zurück auf Kontakte mit Rückkehrern von Reisen aus Risiko-
gebieten und besonders betroffenen Gebieten.

Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen ge-
hört bei Einrichtungen, in denen Personen leben, die durch 
Alter, Vorerkrankung oder Behinderung einem besonderen Ri-
siko durch das Corona-Virus ausgesetzt sind, auch eine Be-
schränkung der Ausbreitung auf der Grundlage von § 28 IfSG. 
Hierzu gehören insbesondere Pflegeeinrichtungen, Wohnge-
meinschaften für pflegebedürftige oder behinderte Menschen 
und Einrichtungen der Eingliederungshilfe, in denen beson-
ders schutzbedürftige Personen leben. Im Sinne einer Här-
tefallregelung ist es jedoch erforderlich, dass Ausnahmen für 
besondere Einzelfalle zugelassen werden. Dabei ist zu prüfen, 
durch welche Auflagen das Infektionsrisiko maximal reduziert 
werden kann.

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar 
nach § 28 Abs. 3 IfSG. Die Anfechtungsklage hat keine auf-
schiebende Wirkung.

Die Strafbarkeit von Zuwiderhandlungen gegen diese Anord-
nung ergibt sich aus § 75 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 IfSG.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Verwaltungsgericht in 
dessen Bezirk die Klägerin bzw. der Kläger zur Zeit der Kla-
geerhebung ihren oder seinen Sitz oder Wohnsitz hat, zu er-
heben.

Im Auftrag
gez. Dr. Nießen

70 Allgemeinverfügung der Stadt Köln vom 14. März 2020  
zum Betretungsverbot von Kindertageseinrichtungen,  
Kindertagespflegestellen, Heilpädagogischen  
Kindertageseinrichtungen und „Kinderbetreuungen  
in besonderen Fällen“ (Brückenprojekte) als  
Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 33 Nr. 1 und 2  
Infektionsschutzgesetz ab Montag, 16. März 2020  
zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von  
SARS-CoV-2

Hiermit wird die nachfolgende Allgemeinverfügung bekannt-
gemacht.
Da die Allgemeinverfügung gemäß § 8 Abs. 2 Hauptsatzung 
der Stadt Köln vom 10.02.2009 in der Fassung der 20. Sat-
zung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Köln vom  
06. Dezember 2019 am 14.03.2020 bekanntgemacht wurde 
und am 15.03.2020 in Kraft getreten ist, erfolgt insoweit die 
gemäß § 8 Abs. 2 Hauptsatzung der Stadt Köln erforderliche 
nachrichtliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köln.

Gemäß §§ 28 Abs. 1 Satz 2, 33 Nr. 1 und 2 des Gesetzes zur 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) wird zur Verhütung 

der Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 Virus-Infektionen fol-
gende Allgemeinverfügung angeordnet:

1. Sämtliche Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege-
stellen, Heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und 
„Kinderbetreuungen in besonderen Fällen“ (Brückenpro-
jekte) haben in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich Kin-
dern im Alter bis zur Einschulung sowie Schülerinnen und 
Schülern sowie deren Erziehungsberechtigten bzw. Betreu-
ungspersonen ab Montag, 16. März 2020 bis zum 19. April 
2020 den Zutritt zu Betreuungsangeboten zu untersagen.

2. Auszunehmen von dem Verbot sind Kinder im Alter bis 
zur Einschulung sowie Schülerinnen und Schüler, deren 
Erziehungsberechtigte bzw. Betreuungsperson eine un-
entbehrliche Schlüsselperson ist. Diese Betreuung soll 
erfolgen, sofern eine private Betreuung insbesondere 
durch Familienangehörige oder die Ermöglichung flexibler 
Arbeitszeiten und Arbeitsgestaltung (bspw. Homeoffice) 
nicht gewährleistet werden kann.

 Schlüsselpersonen sind Angehörige von Berufsgruppen, 
deren Tätigkeit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung sowie der medizinischen und pfle-
gerischen Versorgung der Bevölkerung und der Aufrecht-
erhaltung zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens 
dient. Dazu zählen insbesondere:

 Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesund-
heitsversorgung und der Pflege sowie der Behinderten-
hilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefah-
renabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophen-
schutz), der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen 
(Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, 
Entsorgung), der Lebensmittelversorgung und der Hand-
lungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Ver-
waltung dienen.

3. Die Unentbehrlichkeit ist der betreffenden Einrichtung ge-
genüber durch eine schriftliche Bestätigung des jeweiligen 
Arbeitgebers bzw. Dienstvorgesetzten nachzuweisen.

4. Die Anordnungen sind sofortig vollziehbar

5. Die Anordnungen treten am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

6. Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen diese 
Anordnungen wird hingewiesen (§ 75 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 
Infektionsschutzgesetz wird hingewiesen.

Begründung:
Aufgrund des Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales NRW vom 13.3.2020 („Aufsichtliche Weisung 
zum Betretungsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen im 
Sinne des § 33 Nummer 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
ab Montag, 16. März 2020, zur Verhinderung der weiteren 
Ausbreitung von SARS-CoV-2“) ist die Stadt Köln als zustän-
dige örtliche Ordnungsbehörde nach §§ 28 IfSG, 3 ZVO-IfSG 
angewiesen, diese Allgemeinverfügung mit den darin enthalte-
nen Anordnungen zu erlassen.

Zur Begründung verweise ich auf den vorgenannten Erlass 
und die darin enthaltenen nachfolgenden Ausführungen, die 
mein Entschließungs- und Auswahlermessen binden.
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A. Allgemein

Das neuartige Coronavirus SARS-Cov-2 hat sich in kurzer Zeit 
weltweit verbreitet. Auch in Deutschland und insbesondere in 
Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche Infektio-
nen.

Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen 
in den vergangenen Tagen und der weiterhin dynamischen 
Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen ist es erforderlich, 
weitere kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung 
– insbesondere Verzögerung – der Ausbreitungsdynamik zu 
ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen.

Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-
CoV-2 (Tröpfchen) z.B. durch Husten, Niesen oder teils mild 
erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann 
es leicht zu Übertragungen von Mensch zu Mensch kommen.

Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen ge-
hört daher auch eine Beschränkung der Ausbreitung in beson-
deren relevanten Einrichtungen wie Kindertageseinrichtungen 
und der Kindertagespflege, wo Kinder auf engem Raum in 
Kontakt miteinander treten.

Rechtsgrundlage für die zu treffenden Maßnahmen nach Ziffer 1  
ist § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG.

B. Im Besonderen

Zu 1.
In Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege 
kommt es zu zahlreichen Kontakten zwischen den Kindern 
und dem Betreuungspersonal. Nach den bisherigen Erkennt-
nissen erkranken Kinder zwar nicht schwer an COVID-19. Sie 
können jedoch ebenso wie Erwachsene, ohne Symptome zu 
zeigen, Überträger des SARS-CoV-2 sein. Kinder sind zugleich 
besonders schutzbedürftig. Dabei ist die Übertragungsgefahr 
bei Kindern besonders hoch, da kindliches Verhalten regelmä-
ßig einen spontanen engen körperlichen Kontakt der Kinder 
untereinander mit sich bringt. Das Einhalten disziplinierter Hy-
gieneketten ist zudem abhängig vom Alter und der Möglichkeit 
zur Übernahme von (Eigen-) Verantwortung und bedarf daher 
bei Kindern noch einer entwicklungsangemessenen Unterstüt-
zung durch Erwachsene.

Diese Unterstützung kann in Kindertageseinrichtungen und 
der Kindertagespflege mit einer Vielzahl an betreuten Kindern 
seitens der Betreuungspersonen nicht immer ununterbrochen 
sichergestellt werden. Damit steigt die Gefahr, dass sich In-
fektionen innerhalb der Einrichtung verbreiten und diese nach 
Hause in die Familien getragen werden. Aus diesen Gründen 
ist nach Abwägung aller Umstände eine allgemeingültige An-
ordnung erforderlich, um die Verbreitung der Infektion zu ver-
hindern.

Zu 2.
Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die medizinische 
und pflegerische Versorgung der Bevölkerung muss unter Be-
rücksichtigung der Erforderlichkeit der Zutrittsbeschränkung 
zu Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege auf-
rechterhalten werden. Dazu sind Maßnahmen zu ergreifen, 
die geeignet sind, die Arbeitsfähigkeit der genannten Perso-
nengruppen nicht aufgrund des Betreuungsbedarfs ihrer Kin-
der zu beeinträchtigen. Zu den üblichen Betreuungszeiten ist 

daher eine Beaufsichtigung und Betreuung in der jeweiligen 
Einrichtung für Kinder von unentbehrlichen Schlüsselperso-
nen sicherzustellen. Der Nachweis der Unentbehrlichkeit ist 
erforderlich, um die Zahl der zu betreuenden Kinder so ge-
ring wie möglich zu halten, damit einer weiteren Verbreitung 
von SARS-CoV-2 entgegengewirkt werden kann. Andernfalls 
wäre die Maßnahme des Betretungsverbots von Kindertages-
einrichtungen und der Kindertagespflege nicht effektiv, wenn 
sich die Kinder in unveränderter Anzahl dort zu Betreuungs-
zwecken aufhalten würden.

Zu 3.
Die schriftliche Bestätigung des Arbeitsgebers dient dem 
Nachweis des Betreuungsbedarfs.

Zu 3. 
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar 
nach § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG. Die Anfechtungskla-
ge hat keine aufschiebende Wirkung.

Zu 5.
Die Strafbarkeit von Zuwiderhandlungen gegen diese Anord-
nung ergibt sich aus § 75 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 IfSG.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Köln, 
Köln, erheben.

Im Auftrag
gez. Dr. Nießen
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